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Wussten Sie, dass in Freiburg

Menschen auf einer Fläche 

von 4,5 qm leben müssen?

Für einen kommunalen Prozess

gegen rassistische Diskriminierung!

Einladung zum Plenum:
Sa. 18. April 2009  ·  14 h  ·  Freiburg

Südwind  ·  Faulerstr. 8  ·  Hinterhaus

Kurz-Film aus Freiburg zum Thema! • Warum wollen wir einen 

kommunalen Prozesses? • Diskussion über Inhalt und Aktionen!

unsere ersten Ideen: Aufbau eines Theaterprojekts, 

Talkshow, 2. Camp in der Bissierstrasse (Flüchtlingsheim), 

Filmprojekt, Solifest ... ... und eure Ideen ...

Wussten Sie, dass in Freiburg Menschen 

auf einer Fläche von 4,5 qm leben müssen?

Nachdem ein Flüchtling einen Asylantrag gestellt hat, wird 

er für die Dauer des Asylverfahrens in einer Sammelunter-

kunft untergebracht. Diese liegen oft außerhalb der Wohn-

gebiete, hier in Freiburg zum Beispiel die Wohnheime in der 

Hammerschmiedstraße, in der Bissierstraße oder in der 

Hermann-Mitsch-Straße. Dort hat der Flüchtling das Recht 

auf lediglich 4,5m! Wohnfläche!

Dabei entfällt jegliche Chance auf eine Privatsphäre, da die 

Flüchtlinge zum Beispiel zu viert in einem 18m!-Zimmer 

leben müssen. Diese beengenden Bedingungen führen oft 

zu Konflikten. 

Wenn ein oder mehrere Zimmer frei stehen, ist es den 

Flüchtlingen trotzdem nicht gestattet, in ein anderes Zimmer 

zu ziehen, da ihnen nach dem baden-württembergischen  

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) §6, Absatz 1 nur diese 

4,5m! zustehen. 

Diskriminierung darf nicht Alltag sein!

Diskriminierung darf nicht per Gesetz erlaubt sein!

Das wollen wir ändern! Hier in Freiburg!

Spenden: Stichwort: Kommunaler Prozess, W.S.,

   Volksbank Breisgau, Kontonummer 361526, BLZ: 68092000
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Wussten Sie, dass in Freiburg 

Menschen leben, die am Tag 1,36 

Euro Bargeld zur Verfügung haben?
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Wussten Sie, dass in Freiburg Menschen leben, die 

am Tag 1,36 Euro Bargeld zur Verfügung haben?

Seit dem „Asylkompromiss“ 1993 erhalten Asylsuchende nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz den „notwendigen Bedarf an 

Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, …“ in Sachleistungen. 

Durch dieses Sondergesetz werden Asylsuchende aus der Bun-

dessozialhilfe ausgegrenzt und erhalten ca. 35 % abgesenkte 

Leistungen. 

Bis zum 14 Lebensjahr bekommen sie 20,45 Euro danach 40,90 

Euro Bargeld im Monat. Dies sind umgerechnet 1,36 ! pro Tag. 

Davon müssen alle persönlichen Ausgaben, wie bspw. Telefon, 

öffentlicher Nahverkehr, Anwaltskosten, Dolmetscher etc. bezahlt 

werden.  

Nahrungsmittel erhalten sie in speziellen Lagershops, durch Es-

senspakete, oder in dafür vorgesehenen Supermärkten, welche 

nach einem Chipkartensystem funktionieren. Doch auch hier wird 

der Einkauf kontrolliert und nicht alle  Lebens- und Körperpflege-

mittel zugelassen.

Es findet eine strukturelle Ausgrenzung statt, die jegliche Integrati-

on verhindern soll.

Diskriminierung darf nicht Alltag sein!

Diskriminierung darf nicht per Gesetz erlaubt sein!

Das wollen wir ändern! Hier in Freiburg!
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Wussten Sie, dass in Freiburg 

Menschen leben, die ihren

Landkreis nicht verlassen dürfen?
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Wussten Sie, dass in Freiburg Menschen leben, 

die ihren Landkreis nicht verlassen dürfen?

Was Millionen täglich selbstverständlich tun, ist für eine ver-

schwindend kleine Gruppe von Menschen verboten.  Eine Ein-

schränkung der Bewegungsfreiheit ist ein schwerer Eingriff in die 

persönliche Freiheit. 

Gemäß § 56 Asylverfahrensgesetz zur „räumlichen Beschränkung“  

müssen Asylsuchende und Geduldete ihren Wohnsitz in der Stadt, 

bzw. dem Landkreis, selten auch dem Bundesland nehmen, in dem 

die für sie zuständige Ausländerbehörde ihren Sitz hat. Wollen sie 

diesen Bezirk verlassen, um bspw. Verwandte oder Freunde zu 

besuchen, müssen sie zuvor eine schriftliche Erlaubnis beantragen. 

Kommt es zu einem Verstoß gegen die so genannte Residenz-

pflicht, wird derjenigen Person ein Bußgeld auferlegt, bzw. im 

Wiederholungsfall kommt es zu einem Strafverfahren. Dies hat 

auch nachteilige Folgen. 

Wir fordern das Recht auf Bewegungsfreiheit für alle!

Diskriminierung darf nicht Alltag sein!

Diskriminierung darf nicht per Gesetz erlaubt sein!

Das wollen wir ändern! Hier in Freiburg!
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Wussten Sie, dass
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die nicht arbeiten dürfen? 
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Wussten Sie, dass in Freiburg Menschen 

leben, die nicht arbeiten dürfen? 

Nach § 61, Asylverfahrensgesetz darf ein Flüchtling nicht 

arbeiten, solange er in einer Aufnahmeeinrichtung 

(Flüchtlingswohnheim) untergebracht ist. Es kann sein, dass 

er nach einem Jahr arbeiten darf, jedoch gilt dann eine 

Wartefrist von 6 Wochen. In dieser Zeit prüft die 

Bundesagentur für Arbeit (BAG), ob es weder einen 

Deutschen Staatsangehörigen noch einen EU-Bürger für 

den Job gibt den der Asylsuchende antreten möchte. 

In der Realität sieht dies so aus, dass Asylsuchende vor 

allem Billiglohnjobs (wie Reinigungsarbeiten, im 

Baugewerbe etc.) ausüben.  Jobs die sonst keiner machen 

möchte.

Diese Gesetzgebung widerspricht 

jeglichen Menschenrechten und 

ist Diskriminierung aufgrund der Herkunft!

Diskriminierung darf nicht Alltag sein!

Diskriminierung darf nicht per Gesetz erlaubt sein!

Das wollen wir ändern! Hier in Freiburg!
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Wussten Sie, dass Menschen ohne 

strafrechtliche Verurteilung 1 !  Jahre 

im Gefängnis eingesperrt werden?
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Wussten Sie, dass Menschen

ohne strafrechtliche Verurteilung 

1 !  Jahre im Gefängnis eingesperrt werden?

Die Bewegungsfreiheit, sowie die Flucht vor Verfolgung und 

sozialer Verelendung, wird nach europäischen Ausländergesetzen 

immer öfters zur Straftat. 

Flächendeckend wurden in Europa spezielle Gefängnisse einge-

richtet. Tausende auf der Flucht und Wanderung sind eingesperrt. 

Oft sind sie der Willkür der jeweiligen Polizei ausgeliefert. In 

Deutschland gibt es die speziellen Abschiebegefängnisse seit dem 

sogenannten Asylkompromis 1993.

Die Abschiebehaft ist keine Strafhaft. Eine strafrechtliche Verurtei-

lung muss ihr nicht vorausgehen. Männer, Frauen, Minderjährige, 

auch Familien werden / wurden in Haft genommen. Schon allein 

der subjektive Verdacht der Ausländerbehörde eine Person könnte 

sich der Abschiebung entziehen, reicht für eine Haft aus. Die 

Dauer der Haft kann bis zu 18 Monaten verhängt werden. 

Diskriminierung darf nicht Alltag sein!

Diskriminierung darf nicht per Gesetz erlaubt sein!

Das wollen wir ändern! Hier in Freiburg!
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Wussten Sie, dass in Freiburg
Menschen leben, denen nur

eine eingeschränkte medizinische 
Versorgung zugestanden wird?
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Wussten Sie, dass in Freiburg Menschen leben, 

denen nur eine eingeschränkte medizinische 

Versorgung zugestanden wird?

Das 1993 eingeführte Asylbewerberleistungsgesetz 

beschränkt in § 4 die medizinische Versorgung auf die 

Behandlung von „akuten Erkrankungen und Schmerzzu-

ständen“. Zahnersatz wird nur gewährt, soweit dies aus 

medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Einen Anspruch 

auf bestmögliche Versorgung gibt es nicht. Für die 

Behandlung von chronischen Erkrankungen besteht 

abgesehen von der Schmerzbehandlung und Lebensbe-

drohlichkeit kein Leistungsanspruch.

 “Für mich ist das eine ungeheuerliche Zumutung, eine 

Entwürdigung meiner ärztlichen Tätigkeit und ein Mißbrauch 

meines beruflichen Könnens für politische Zwecke: nämlich 

Abschreckung von Flüchtlingen durch Diskriminierung, 

Entwürdigung und Selektion zur Vorenthaltung medizini-

scher Leistungen.” (Dr.med.Wolf Bergmann, Freiburg) 

 

Diskriminierung darf nicht Alltag sein!

Diskriminierung darf nicht per Gesetz erlaubt sein!

Das wollen wir ändern! Hier in Freiburg!
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 “Für mich ist das eine ungeheuerliche Zumutung, eine 

Entwürdigung meiner ärztlichen Tätigkeit und ein Mißbrauch 

meines beruflichen Könnens für politische Zwecke: nämlich 

Abschreckung von Flüchtlingen durch Diskriminierung, 

Entwürdigung und Selektion zur Vorenthaltung medizini-

scher Leistungen.” (Dr.med.Wolf Bergmann, Freiburg) 

 

Diskriminierung darf nicht Alltag sein!

Diskriminierung darf nicht per Gesetz erlaubt sein!

Das wollen wir ändern! Hier in Freiburg!

Spenden: Stichwort: Kommunaler Prozess, W.S.,

   Volksbank Breisgau, Kontonummer 361526, BLZ: 68092000



www.aktionbleiberecht.de   •   info@aktionbleiberecht.de www.aktionbleiberecht.de   •   info@aktionbleiberecht.de

www.aktionbleiberecht.de   •   info@aktionbleiberecht.de www.aktionbleiberecht.de   •   info@aktionbleiberecht.de

Wussten Sie dass 

in Freiburg Menschen leben,

die nicht wohnen dürfen?

Für einen kommunalen Prozess

gegen rassistische Diskriminierung!

Einladung zum Plenum:
Sa. 18. April 2009  ·  14 h  ·  Freiburg

Südwind  ·  Faulerstr. 8  ·  Hinterhaus

Kurz-Film aus Freiburg zum Thema! • Warum wollen wir einen 

kommunalen Prozesses? • Diskussion über Inhalt und Aktionen!

unsere ersten Ideen: Aufbau eines Theaterprojekts, 

Talkshow, 2. Camp in der Bissierstrasse (Flüchtlingsheim), 

Filmprojekt, Solifest ... ... und eure Ideen ...

Wussten Sie dass in Freiburg Menschen 

leben, die nicht wohnen dürfen?

Asylsuchende werden „vorübergehend untergebracht“. Die 

bundesdeutsche Rechtsprechung geht davon aus, dass die 

Unterbringung von Asylsuchenden nicht dem „Wohnen“ 

zuzuordnen ist. Das OVG Lüneburg hielt dazu bereits 1989 

fest: „ Zum Wohnen gehöre nämlich ein Mindestmaß an 

'selbst bestimmter Lebenskreisgestaltung'. Davon könne 

aber bei der... Unterbringung von  Asylbewerbern (...) nicht 

die Rede sein“.  Untergebracht werden die Flüchtlinge 

deshalb, damit sie keine auf Dauer ausgerichtete Häuslich-

keit im Sinne des Begriffs „Wohnen“ (Bad, Küche, Schlaf-

zimmer, Privat- und Intimsphäre etc.) anstreben können. 

Von „Unterbringung“ sei dann zu reden, wenn der Aufent-

halt staatlich reglementiert sei.  

So leben in Deutschland mehr als 200.000 Menschen schon 

jahrelang (auch mehr als 10 Jahre) unter engsten räumlichen 

Bedingungen mit all den bekannten psychosozialen krank 

machenden Faktoren.   

Diskriminierung darf nicht Alltag sein!

Diskriminierung darf nicht per Gesetz erlaubt sein!

Das wollen wir ändern! Hier in Freiburg!
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Wussten Sie, dass in Freiburg 

Menschen leben, die von der Bildung 

ausgeschlossen sind?

Im August 2008 hat der UN-Auschuss zur Beseitigung 

rassistischer Diskriminierung (CERD) gerügt, dass u.a. in 

BaWü nicht alle Kinder von Asylsuchenden und Geduldeten 

in die Schule gingen. Erst am 22. November 2008, drei 

Jahre zu spät, hat BaWü eine EU-Richtlinie umgesetzt und 

damit die Schulpflicht für genannte Kinder eingeführt. 

Damit können sie auch eine weiterführende Schule 

besuchen. Studium, betriebliche Ausbildung, Weiterbildung 

etc. sind nach geltender Rechtslage nach wie vor sehr 

erschwert und ohne finanzielle Eigenmittel kaum möglich. 

Sprachkurse müssen die Asylsuchenden von ihren 40 Euro 

Bargeld selbst bezahlen.
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